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kreten Probleme der Schweiz behandelt, tritt für mein Urteil das Poftulat der
„Synthese", der „Verftändigung", zu ftark hervor. Vorangeftellt werden muffen
Recht und Wahrheit. Aber es bleibt ein wertvolles und auch ein wohltuendes Buch.

L. R.

Jeremias Gotthelf: Eines Schweizers Wort.
Wenn man Jeremias Gotthelf fchweres Unrecht tun und ihn zum Patron eines

übergefchnappten Schweizer Patriotismus machen will, dann muß man nur diefes
im Jahre 1842, alfo in einer von Grund aus anderen Lage, als wir fie heute haben,
an den eidgenöffifchen Schützenverein gerichtete Wort ausgraben. Daß bei Jeremias

Gotthelf immer auch Gutes zu finden ift, kann diefes Urteil nicht aufheben.
L. R.

In wenigen Wochen wird der erfte und im Herbft diefes Jahres noch
der zweite Band

des grossen Bibelwerkes von Leonhard Ragaz
erfcheinen. j^

Es ill nicht nötig, zu fagen, daß die Bibeldeutung von L. Ragaz
neben der unüberfehbaren Zahl von gelehrten und erbaulichen
Bibelerklärungen

etwas ganz Neues und Besonderes
darftellt. Einem Manne, der mit folcher Kraft und Hingabe die Kämpfe
Gottes in unferer Zeit kämpfte, dem mußte fich die Bibel in einer neuen
und lebendigen Weife in ihrer Tiefe erfchließen. Hier wird nicht über
die Bibel geredet, fondern aus ihr heraus, in wunderbarer Freiheit. Hier
wird ihr ewig lebendiges, ihr aktuelles Wort gehört und gefprochen.
Hier leuchtet ihr größtes Licht: die Botfchaft vom Reiche Gottes und
feiner Gerechtigkeit.

Anmeldungen für Subfkriptionen für die beiden erften Bände (L: Die Urge-
fchichte, IL: Mofes) werden bis zum 3. März entgegengenommen vom Sekretariat
der Religiös-fozialen Vereinigung, Gartenhofftraße 7, Zürich 4. Der Subfkriptions-
preis von Fr. 15.— für beide Bände zufammen (in Leinen) kann zum voraus
einbezahlt werden auf das Poftfcheckkonto der Religiös-fozialen Vereinigung, VIII
15557 oder die beiden Bände werden per Nachnahme zugeftellt. Der erfte erfcheint
auf Oftern, der zweite im Herbft. Im Buchhandel koftet Band I Fr. 10.— in Leinen,
Band II Fr. 9.— in Leinen.

Redaktionelle Bemerkungen
Herr Dr. Kramer hat diesmal, weil kein dringlicher Stoff vorlag, auf eine

Schweizerifche Rundfchau verzichten können. Seine Befprechung des Buches von/
Tawney „Religion und Frühkapitalismus" muffen wir aus Raumgründen verfchieben.

„Neue Wege" für Deutfchland. In die britifche Befetzungszone können jetzt die
Neuen Wege gefchickt werden, aber nur direkt von der Adminiftration aus mit
dem entfprechenden Umfchlag. Da noch keine Möglichkeit der Bezahlung durch die
deutfchen Abonnenten befteht, kommen vor allem Gefchenkabonnements aus der
Schweiz in Frage.
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